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Träger öffentlicher Belange, Fachbereiche der Stadt, 
Öffentlichkeit  

 

1. Stand des Verfahrens 

 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2013 die Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 154 „Einkaufszentrum Vogelweide“ beschlossen. Dem Auf-
stellungsbeschluss war ein Antrag des Vorhabenträgers vom 25. September 2013 über die 
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorausgegangen. Die ortsübliche Bekanntmachung 
des Aufstellungsbeschlusses ist am 13. November 2013 im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) 
Nr. 19 erfolgt. 
Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behör-
den gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde unter Anwendung des § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.  
 
Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23. November 2016 den Entwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 154 „Einkaufszentrum Vogelweide“ mit der Begrün-
dung bestätigt und ihn zur öffentlichen Auslegung bestimmt (VI/2016/02256).  
Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung des Entwurfs 
des Bebauungsplans) wurde in der Zeit vom 2. Januar 2017 bis zum 3. Februar 2017 durch-
geführt. Die Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses ist im Amtsblatt Nr. 23 am 
21. Dezember 2016 erfolgt. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden mit Schreiben vom 30. November 2016 zur Abgabe einer Stellungnahme auf-
gefordert (Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB). 
 
Von der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB wurde abgesehen, da 
es sich vorliegend lediglich um den Ersatz eines bestehenden Lebensmittelmarktes durch 
einen Neubau an gleicher Stelle innerhalb des kompakt bebauten Stadtgebietes handelt. 
 
Diese Vorlage enthält die Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Anregungen, die in der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 154 eingegangen sind. 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden drei Stellungnahmen abgegeben. 
 
Alle Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Fachbe-
reiche/Dienstleistungszentren die zum Entwurf des Bebauungsplans eingegangen sind, wer-
den während der Ausschuss- und Stadtratssitzungen zu diesem Abwägungsbeschluss im 
Sitzungsraum im Original zur Einsichtnahme vorgehalten. Sie können auf Anfrage eingese-
hen werden. 
 
  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 154 der Stadt Halle (Saale) - Abwägung 

Abwägungsbeschluss  31.01.2018 

 

3 

2. Beschlussvorschläge zur Abwägung 
 
In der Liste der Abwägungsvorschläge werden grundsätzlich aufbereitet: 

 die Inhalte der im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans eingegan-
genen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange, Fach-
bereiche der Stadt und der betroffenen Nachbargemeinden sowie die  
Inhalte der Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Bürger / Dritte)  

 die Beschlussvorschläge zu den einzelnen, in den Stellungnahmen genannten Inhalten 
sowie die Begründungen/Erläuterungen der Stadt zu den Beschlussvorschlägen  

 
Zur Erläuterung des Umgangs mit den Sachverhalten der Stellungnahmen sind die vier ver-
schieden Möglichkeiten in Folge erklärt, unter denen die jeweiligen Sachverhalte einzuord-
nen sind. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um abwägungsrelevante Belange handelt 
und diese einer Abwägungsentscheidung des Stadtrates bedürfen (nachfolgend unter 
Nummer 1 und 2 aufgeführt und mit „X“ gekennzeichnet) oder ob es sich um Sachverhalte 
handelt, die aus den genannten Gründen nicht abwägungsrelevant sind, weil sie bereits be-

rücksichtigt wurden (Nummer 3 und mit „✓“ – bereits in dem zur öffentlichen Auslegung 

beschlossenen Entwurf des B-Planes berücksichtigt – gekennzeichnet) oder weil sie nicht 
Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens sind (Nummer 4 und mit „H“ – Hinweis für nach-
folgende Projektumsetzung – gekennzeichnet).  
Bei Stellungnahmen ohne Einwände und Hinweise ist „keine Abwägung erforderlich“, falls 
keine Stellungnahme vorliegt, erfolgt der Vermerk: „Die Abwägungsentscheidung entfällt.“ 

 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Beschlussvorschlag mit 

Begründung/ Erläuterung 
berück- 
sichtigt 

J N 

1.  Wird berücksichtigt  

Der vorgebrachte Sachverhalt wird durch eine Ände-
rung oder Ergänzung von Planinhalten (textliche und 
zeichnerische Festsetzungen) und/oder in der Be-
gründung der Änderung des Bebauungsplans ganz 
oder teilweise berücksichtigt. Auf die Art und Weise 
und Stelle der vorgeschlagenen Berücksichtigung 
wird in der Begründung des Beschlussvorschlags 
hingewiesen. 

X  

2.  Wird nicht berücksichtigt aus den dargelegten 
Gründen. 

Der vorgebrachte Sachverhalt wird nicht berücksich-
tigt und führt somit nicht zur Änderung oder Ergän-
zung von Planinhalten und/oder der Begründung der 
Änderung des Bebauungsplans.  
Die maßgeblichen Gründe der Nichtberücksichti-
gung sind in der Begründung des Beschlussvor-
schlags dargelegt. 

 X 

3.  Ist bereits berücksichtigt. 

Der vorgebrachte Sachverhalt führt nicht zu Ände-
rungen oder Ergänzungen von Planinhalten 
und/oder der Begründung der Änderung des Bebau-
ungsplans, weil der jeweilige Sachverhalt darin be-
reits ausreichend berücksichtigt ist. 

✔  

4.  Ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens der Än-
derung des Bebauungsplans. 

Der vorgebrachte Sachverhalt ist nicht Gegenstand 
des Verfahrens der Aufstellung des Bebauungs-
plans, sondern bezieht sich auf Sachverhalte außer-
halb des räumlichen Geltungsbereiches. Er ist inhalt-
lich nicht relevant oder widersprüchlich für das vor-
liegende Verfahren, er ist Sache anderer oder späte-
rer Genehmigungs- oder Planverfahren, oder dieser 
Bebauungsplans steht einer entsprechenden Reali-
sierung nicht entgegen. Die maßgeblichen Gründe 
sind - soweit erforderlich - in der Begründung des 
Beschlussvorschlags dargelegt. 

H 
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2.1  Träger öffentlicher Belange 

 
lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

TÖB 
Inhalt der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-1. 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Kaiserslauterer Straße 75 
06128 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 23.12.2016 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
Hinweise auf Telekommunikationsli-
nien sowie sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Randbereich bzw. 
angrenzend 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens, da lediglich eine nach-
richtliche Übernahme der bestehen-
den Leitungen erfolgt. 
Die das Plangebiet im Randbereich 
querenden Rohrtrassen wurden nach-
richtlich in den Bebauungsplan über-
nommen. Sie verlaufen außerhalb der 
für die neue Bebauung benötigten 
Flächen und haben somit keinen Ein-
fluss auf die Planung. 
Auf die Übernahme der Telekommu-
nikationslinien zur Versorgung des 
bestehenden Gebäudes wurde ver-
zichtet, da diese Leitungen aufgrund 
der geänderten Gebäudekubatur obso-
let sind. 

H 

I-2. 

Energieversorgung Halle GmbH 
Postfach 100154 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 04.01.2017 

 
 
 
 

  
 
 

 

Zustimmung der Fachbereiche Elektro-
technik, Fernwärme, Gas und SHS 
Energiedienste zur Planung 
 
Hinweise auf Anlagen/Leitungsnetze 
Elektro, Fernwärme, Gas und Stra-
ßenbeleuchtung sowie sich daraus 
ergebende Einschränkungen im 
Randbereich bzw. angrenzend; 
 

für die Stellungnahmen der Fach-
bereiche und Gas sowie SHS Energie-
dienste GmbH gilt: 
 
Ist bereits berücksichtigt  
 
Die Angaben wurden aufgrund der 
zum Vorhaben bereits abgegebenen 
Stellungnahme in den Entwurf des 
Bebauungsplans eingestellt. 
Der Hinweis zur Gasversorgung wurde 
redaktionell aufgenommen. Er hat 
keine Auswirkungen auf die Planinhal-
te des Bebauungsplans. 
 

✔  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 154 der Stadt Halle (Saale) - Abwägung 

Abwägungsbeschluss  31.01.2018 

 

5 

 

 für die Stellungnahmen des Fach-
bereichs Elektrotechnik und Fernwär-
me gilt: 
 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens, da lediglich eine nach-
richtliche Übernahme der bestehen-
den Mittelspannungs- und Fernwär-
meleitungen erfolgt, die in jüngster 
Vergangenheit neu verlegt wurden. 
Sie verlaufen auf der Nordseite des 
Fliederwegs (Flurstück 34/94) und am 
westlichen Rand des Flurstücks 
34/50.  
Die im Bereich der bestehenden Kun-
denstellplätze noch vorhandenen 
alten Nieder- und Mittelspannungska-
bel wurden stillgelegt und bedürfen 
somit keines Leitungsrechts zur pla-
nerischen Sicherung. 
Der südliche Teil des Plangebietes 
wird außerdem von einer Kommunika-
tionstechnikanlage der EVH berührt. 
Diese verlaufen parallel zu den Mit-
telspannungskabeln. 
 
Die das Plangebiet im Randbereich 
querenden Leitungen wurden nach-
richtlich in den Bebauungsplan über-
nommen. Da bereits eine Sicherung im 
Grundbuch erfolgt ist, bedarf es auch 
nicht der Festsetzung eines Leitungs-
rechts zugunsten der EVH. 
 

H 

 

 
 
keine Zustimmung zur Nutzung der 
Standorte von Fernwärmearmaturen 
als künftiger Parkraum 
 

 
Ist bereits berücksichtigt  
 
Im Bereich der Armaturen ist zukünftig 
kein Parkraum vorgesehen. 

✔ 
 
 

I-3. MITNETZ STROM 
 
Stellungnahme vom 01.02.2017 

   

  
keine Versorgungsanlagen, 
Belange nicht berührt 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I-4. 

MITNETZ GAS  
Mitteldeutsche Netzgesellschaft  
Gas mbH 
Postfach 200553 
06006 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 05.01.2017 

 

  

 

 
keine Versorgungsanlagen, 
Zustimmung zur Planung 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
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I-5. 

Hallesche Wasser und  
Stadtwirtschaft GmbH 
Postfach 100154 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 11.01.2017 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
Es werden redaktionelle Hinweise zur 
Präzisierung der Begründung gege-
ben. 
 

 
Ist bereits berücksichtigt  
 
Im Entwurf des Bebauungsplans wur-
de bereits dargelegt, dass die Trink-
wasserversorgung und die Abwas-
serableitung über die bestehenden 
Netze gewährleistet sind. Die Aussa-
gen wurden auf der Grundlage der 
Stellungnahme bzw. der aktuellen 
Vorhabenplanung präzisiert.  
 

✔  

 

 
Abt. Behälter-/Sperrmüllentsorgung 
 
Da keine Flächen für Müllstandplätze 
gekennzeichnet sind, wird das Ingeni-
eurbüro auf die für Müllstandplätze zu 
beachtenden Regelungen der Abfall-
wirtschaftssatzung der Stadt Halle 
(Saale) sowie notwendige Abstimmun-
gen verwiesen. 
 

 
Ist bereits berücksichtigt  
 
Im Entwurf des Bebauungsplans wur-
de allgemein auf die Pflicht der Stadt 
als Entsorgungsträger, geeignete 
Stellplätze für Behälter sowie ausrei-
chend zu bemessende Zufahrten be-
reitzustellen, verwiesen. Dieser Hin-
weis wurde in die Begründung aufge-
nommen. 
 
Weitere Regelungen sind nicht Ge-
genstand der Bauleitplanung, sondern 
nachfolgender Genehmigungsverfah-
ren. 
 

✔  

I-6. Hallesche Verkehrs-AG 
 
Stellungnahme vom 17.01.2017 

 
  

 Unter Punkt 7.3.3 • Ruhender Verkehr 

(Letzter Absatz der Begründung auf 
Seite 29) bitte ändern wie folgt: 

Zitat: 
„Zum anderen ist das Plangebiet - wie 
bereits dargestellt - sehr gut an den 
öffentlichen Personennahverkehr an-
gebunden, was auch zu einem ver-
minderten Stellplatzbedarf führt. Unter 
Berücksichtigung der in unmittelbarer 
Nähe zum Markt gelegenen Haltestelle 
Vogelweide der Halleschen Verkehrs 
AG (Im Tagesverkehr zwei eine Bus-
und fünf drei Straßenbahnverbindun-
gen), des Anschlusses an das Rad-
wegenetz sowie ..." 
 
Darüber hinaus gibt es keine Einwän-
de oder Bedenken.  
 

 
Wird berücksichtigt 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt ist re-
daktionell und wird in der Begründung 
geändert.  
 
Trotz der geringeren Linienzahl ist 
eine sehr gute Anbindung an den 
ÖPNV gegeben.   
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I-7. 

Industrie- und Handelskammer  
Halle-Dessau 
06077 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 17.01.2017 

 

  

 

 
keine Einwände und Hinweise 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I-8. 

Kreisverwaltung Saalekreis 
Domplatz 
06217 Merseburg 
 
Stellungnahme vom 20.12.2016 

 

  

 

 
Belange nicht berührt, keine Einwände 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I-9. 

Landesamt für Vermessung und  
Geoinformation Sachsen-Anhalt, 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 09.01.2017 

 

  

 

 
Belange nicht berührt 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I–10. 

Landesamt für Denkmalpflege und  
Archäologie Sachsen-Anhalt,  
Landesmuseum für Vorgeschichte 
Richard-Wagner-Straße 9 
06114 Halle (Saale) 
 
archäologische Denkmalpflege 
Stellungnahme vom 14.12.2016 

 

  

 

 
keine Einwände; 
 
 
Hinweis für bauausführende Betriebe 
auf gesetzliche Meldepflicht im Fall 
unerwartet freigelegter Befunde  

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Das Denkmalschutzgesetz für Sach-
sen-Anhalt gilt unabhängig vom Be-
bauungsplanverfahren. Die gesetzliche 
Meldepflicht ist bei der Umsetzung der 
Planung zu beachten.  
 

H 

I-11. 

Landesamt für Geologie und Berg-
wesen Sachsen-Anhalt, 
Postfach 156  
06035 Halle (Saale)  
 
Stellungnahme vom 20.12.2016 
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Belange des Bergbaus nicht berührt 
 
 
Seitens der Geologie keine Bedenken 
 
 
Empfehlung von Baugrunduntersu-
chungen 
 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 
Da die Fläche des Plangebietes mo-
mentan mit einem ähnlichen Gebäude 
bebaut ist, wie geplant, ist von einer 
grundsätzlichen Bebaubarkeit des 
Geländes auszugehen. Insofern wer-
den Baugrunduntersuchungen im 
Rahmen dieses Planverfahrens nicht 
benötigt, sondern sind erst für die 
nachfolgenden Objektplanungen für 
den Hochbau und die Erschließungs-
anlagen erforderlich.  

H 

I-12. 

Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt 
Referat 204, Bauwesen 
Postfach 200256 
06003 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 26.01.2017 

 

  

 

 
obere Immissionsschutzbehörde 
 
keine Bedenken 
 
 
Hinweis, dass im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens sichergestellt 
werden soll, dass entsprechende An-
forderungen an die Errichtung und den 
Betrieb des Lebensmittelmarktes for-
muliert werden, um auf den benach-
barten Wohnflächen schädliche Um-
welteinwirkungen zu vermeiden. 
 

 
 
 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Die Schallimmissionsprognose liegt 
vor. Der Nachweis, dass die darin 
formulierten Anforderungen erfüllt wer-
den, muss im Baugenehmigungsver-
fahren erbracht werden.  
Auf die Planinhalte ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
 

H 

I-13. 

Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr des Landes Sachsen-
Anhalt 
Außenstelle Halle 
Referat 44 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 10.01.2017 

 

  

 

 
Die Planung ist mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar. 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 

  

I-14. 

Polizeidirektion Sachsen-Anhalt 
Süd 
Postfach 767357 
06052 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 05.01.2017 
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Plangebiet ist nicht als Bombenab-
wurfgebiet registriert; daher bestehen 
keine Bedenken gegen die Planung. 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

 

 
Die geplante Verkehrsführung des 
Anlieferverkehrs wird kritisch gesehen 
und abgelehnt. 
Mit der geplanten Vermischung des 
Anlieferverkehrs und dem hohen Fuß-
gänger- und Radverkehr wird ein nicht 
zu unterschätzender Gefahrenbereich 
geschaffen. 
Es wird daher angeraten, die Ver-
kehrsführung des Anlieferverkehrs zu 
Gunsten des Fußgänger- und Radver-
kehrs zu überdenken oder gegebenen-
falls auf die bereits jetzt bestehende 
und bewährte Anlieferung aus Rich-
tung Vogelherd zurückzugreifen.  
Die geplanten 8-10 Anlieferungen pro 
Tag dürften hier als übermäßige Lärm-
belästigung nicht sonderlich ins Ge-
wicht fallen. 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus den 
dargelegten Gründen 
 

Im Rahmen der Erarbeitung des Pla-
nentwurfs ist eine intensive Ausei-
nandersetzung zur Querung des 
Fußwegs durch den Lieferverkehr 
erfolgt. 
Dabei wurde der höheren Wohnquali-
tät im Fliederweg und in der Pekinger 
Straße durch Entlastung vom Liefer-
verkehr sowie der Konzentration des 
Verkehrs in der ohnehin stark fre-
quentierten Elsa-Brändström-Straße 
ein höheres Gewicht beigemessen. 
Um die Sicherheit der Fußgänger und 
Radfahrer im Bereich der geplanten 
Zufahrt zum Lieferhof zu gewährleis-
ten, sind bauliche und verkehrsorgani-
satorische Maßnahmen zur weitest-
gehenden Vermeidung von Konflikten 
zwischen Anlieferung und Fußgän-
gern vorgesehen (z. B. Aufpflasterung 
im Eingangsbereich zum Markt, Anlie-
ferung vorwiegend außerhalb der 
Zeiten mit hoher Fußgängerfrequenz).  
Festzuhalten ist auch, dass die Lkw 
die Fläche aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten nur in Schrittge-
schwindigkeit befahren können und 
dass die Flächen gut einzusehen 
sind. 
 

 X 

 

 
 

Die in der Begründung zum Bebau-
ungsplan genannten 8-10 Fahrzeu-
ge/Tag stellen den schlechtesten 
anzunehmenden Planungsfall dar 
(„Worst Case“). Tatsächlich ist mit 
einem wesentlich geringeren Fahr-
zeugaufkommen zu rechnen. 

  

I-15. 

Regionale Planungsgemeinschaft 
Halle, Geschäftsstelle 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 20.12.2016 

 

  

 

 
keine Bedenken 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I-16. 

FB Sicherheit 
Untere Verkehrsbehörde 
 
Stellungnahme vom 16.01.2017 
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Es wird angeregt, auf die Festsetzung 
zu öffentlichen und privaten Verkehrs-
flächen mit besonderer Zweckbestim-
mung, hier besonders der Fußgänger-
bereich und verkehrsberuhigter Be-
reich zu verzichten, weil weitere oder 
spätere Planungsmöglichkeiten (Ver-
änderungen) stark eingeschränkt wür-
den.  
Stattdessen wird vorgeschlagen, die 
Verkehrswege als Verkehrsfläche und 
als Parkplätze festzusetzen und alle 
weiteren Details im Zusammenhang 
mit öffentlicher und privater Verkehrs-
fläche sind im Durchführungsvertrag 
zu regeln. 
 

 

Wird nicht berücksichtigt aus den 
dargelegten Gründen 
 
Zur Verkehrserschließung sind im 
Rahmen der Erarbeitung des Planent-
wurfs umfangreiche Abstimmungen 
erfolgt, die zu den Festsetzungen im 
Bebauungsplan geführt haben (u. a. 
am 12.05.2016 und 25.07.2016 unter 
Beteiligung der unteren Verkehrsbe-
hörde).  
Die Festsetzungen vollziehen den 
bereits beurkundeten Grunderwerb 
nach. 
Aufgrund der fortgeschrittenen Pla-
nungen des Vorhabenträgers sind 
Änderungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nicht zu erwarten. 
 

 X 

 

 
Sollte auf diese Festsetzungen nicht 
verzichtet werden können, sind in den 
Planzeichnungen die genauen Ab-
grenzungen des Fußgängerbereichs 
und des privaten verkehrsberuhigten 
Bereichs zu ergänzen.  
 

 
Ist bereits berücksichtigt  
 
Die entsprechende Abgrenzung ist im 
Entwurf des Bebauungsplans bereits 
erfolgt. 
 

✔  

     

I-17. 

FB Sicherheit 
Abt. Brand-, Katastrophen-
schutz/Rettungsdienst 
 
Stellungnahme vom 17.01.2017 

 

  

 

 
allgemeine Hinweise auf geltende 
Vorschriften (Bauordnung, Richtlinie 
über Flächen für die Feuerwehr, 
DVGW Regelwerk) 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Die genannten Vorschriften gelten 
unabhängig vom Bebauungsplan-
verfahren. Sie sind bei der Objektpla-
nung für die Erschließungsanlagen zu 
beachten.  

H 

I-18. 

FB Planen 
Untere Landesentwicklungsbehörde 
 
Stellungnahme vom 13.12.2016 

 

  

 

 
keine Einwände  

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
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I-19a. 

FB Bauen 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
Stellungnahme vom 17.01.2017 

 
 
 
 

  

 

 
keine Einwände und Hinweise 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I-19b. 

FB Bauen 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Stellungnahme vom 17.01.2017 

 

  

 

 
keine Einwände und Hinweise 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I-19c. 

FB Bauen 
Abt. Straßen- und Brückenbau 
 
Stellungnahme vom 17.01.2017 

 

  

 

 
Hinweise zur Ausführung der Ver-
kehrsanlagen 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Hinweise sind im Rahmen der Objekt-
planungen für die Erschließungs-
anlagen zu beachten.  
 

H 

 

 
Hinweise auf den innerhalb des Flur-
stücks 34/50 vorhandenen Bestand an 
Ver- und Entsorgungsleitungen und 
deshalb erforderliche Wurzelschutz-
maßnahmen für die geplanten Bäume  
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens, da lediglich eine nach-
richtliche Übernahme der bestehen-
den Mittelspannungs- und Fernwär-
meleitungen der EVH erfolgt. 
Die das Plangebiet im Randbereich 
querenden Leitungen wurden nach-
richtlich in den Bebauungsplan über-
nommen. Da bereits eine Sicherung im 
Grundbuch erfolgt ist, bedarf es auch 
nicht der Festsetzung eines Leitungs-
rechts zugunsten der EVH. 
Die das Plangebiet im Randbereich 
querenden Rohrtrassen der Telekom 
wurden ebenfalls nachrichtlich in den 
Bebauungsplan übernommen. Sie 
verlaufen außerhalb der für die neue 
Bebauung benötigten Flächen und 
haben somit keinen Einfluss auf die 
Planung. 
Auf die Übernahme des Grundstücks-
anschlusskanals (Abwasser) und die 
Trinkwasserhausanschlussleitung 
wurde verzichtet, da seitens des Vor-
habenträgers eine Neuverlegung au-
ßerhalb des Grundstücks 34/50 vorge-
sehen ist. Somit steht innerhalb des 
Grundstücks 34/50 eine ausreichende 
Fläche für die beabsichtigten Baum-
pflanzungen zur Verfügung. 

H 
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redaktioneller Hinweis auf wider-
sprüchliche Aussagen in der Begrün-
dung zu Beibehaltung bzw. Umsetzung 
der vorhandenen Gasdruckregler-
anlage 
 

 
Ist bereits berücksichtigt  
(Satz zur Umsetzung der GDRA unter 
Pkt. 5.3.3 wurde gestrichen.) 
 

✔  

 

 
Es kann nicht nachvollzogen werden, 
ob die Lieferfahrzeuge auf der glei-
chen Route an- und abfahren. 
 

 
Ist bereits berücksichtigt  
 
Die entsprechende Aussage findet sich 
unter Pkt. 7.3.1 (Motorisierter Individu-
alverkehr) der Begründung. 
 

✔  

 

 
Es ist nicht eindeutig nachvollziehbar, 
ob die dem Einkaufszentrum zuzuord-
enden Stellplätze aus allen Richtungen 
andienbar sind.  
Es wird die Frage gestellt, ob eine 
„Kurzschlussverbindung“ zwischen 
Elsa-Brändström-Str. und Fliederweg 
zugelassen werden soll. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Die Andienung der Stellplätze soll wie 
bisher jeweils nur von der erschließen-
den Straße aus erfolgen, d. h. die 
Stellplätze auf der Ostseite des Mark-
tes von der Elsa-Brändström-Straße 
aus und die öffentlichen Stellpätze auf 
der Südseite des Marktes vom Flie-
derweg aus. Die entsprechenden bau-
lichen Maßnahmen zum Vermeiden 
einer „Kurzschlussverbindung“ sind im 
Rahmen der Objektplanung für die 
Erschließungsanlagen zu beachten.  

H 

 

 
Es wird dargestellt, dass keine konkre-
te Abtrennung der ausgewiesenen 
Bereiche Parkplatz, Gehweg und ver-
kehrsberuhigter Bereich definiert sei.  
 

 
Ist bereits berücksichtigt  
 
Die Verkehrsflächen sind durch Stra-
ßenbegrenzungslinien voneinander 
getrennt. 
 

✔  

 

 
Es wurde die Frage gestellt, wie ver-
hindert wird, dass Kfz über die ausge-
wiesenen Gehwegtrassen zwischen 
Elsa-Brändström-Str. und Fliederweg 
pendeln. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Die entsprechenden baulichen Maß-
nahmen zum Vermeiden dieser Fahr-
bewegungen sind im Rahmen der 
Objektplanung für die Erschließungs-
anlagen zu beachten.  

H 

 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei 
der Planung zum Einkaufszentrum das 
Prinzip der Ableitung von Nieder-
schlagswasser auf eigenem Grund-
stück einzuhalten und nachzuweisen 
ist. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Der Hinweis ist bei der Objektplanung 
für die Erschließungsanlagen zu be-
achten. (Lt. Aussage der HWS ist je-
doch eine gedrosselte Einleitung des 
Niederschlagswassers in der bisheri-
gen Menge möglich.) 

H 
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Das Grundstück des vorhandenen  
öffentlichen Parkplatzes (Zufahrt von 
Elsa-Brändström-Str.) wird vom Inves-
tor erworben.  
Es wurde die Frage gestellt, wie mit 
den bisher öffentlichen Anlagen der 
Entwässerung und der Straßenbe-
leuchtung verfahren wird. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Hinweise sind im Rahmen der Verein-
barungen zum Grunderwerb zu klären.  
Auf die Planinhalte ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
 

H 

I-19d. 

FB Bauen 
Abt. Straßenverwaltung 
 
Stellungnahme vom 17.01.2017 

 

  

 

 
Die im Vorhaben- und Erschließungs-
plan dargestellte Aufpflasterung  
(„Anordnung einer mit Rampensteinen 
abgesetzten Fläche“) suggeriert einen 
Fahrweg für Kfz auch von der Pekinger 
Straße aus. Daher sollte diese Fläche 
im südlichen Bereich (also gegenüber 
der Hauswand Pekinger Straße 1) 
durch Einbau eines Hochbordes, Ver-
längerung der Grünfläche o. ä. wirk-
sam gegen eine Benutzung durch Kfz 
vom Fußweg abgegrenzt werden. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Der Hinweis ist bei der Objektplanung 
für die Erschließungsanlagen zu be-
achten.  
 

H 

 

 
Es wird die Frage gestellt, wie die Be-
nutzung des östlich des Lebensmittel-
marktes festgesetzten verkehrsberu-
higten Bereichs durch Fahrzeuge des 
Wochenmarktes gesichert werden soll. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Für den Wochenmarkt bedarf es ge-
sonderter Genehmigungen.  

H 

 

 
Es wird die Befürchtung geäußert, 
dass die vorgesehene/geplante Fest-
setzung als Fußgängerbereich für den 
Fußweg zwischen Pekinger Straße 
und Elsa-Brändström-Straße zu Kon-
flikten mit der „genehmigten" Feuer-
wehrzufahrt nördlich des Hauses Pe-
kinger Straße 1 führen könnte. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Die Festsetzung hat aber keine Aus-
wirkungen auf die genehmigte  
Feuerwehrzufahrt.  
 

H 

 

 
Im B-Plan soll ein Teil des derzeitigen 
öffentlichen Parkplatzes als „Parkflä-
che" festgesetzt werden, im Vorhaben- 
und Erschließungsplan ist hier aber 
eine Teilfläche als öffentliche Ver-
kehrsfläche und lediglich eine (nördli-
che) Teilfläche als öffentliche Stellplät-
ze gekennzeichnet. Hier sollte entwe-
der für die künftige Fußwegverbindung 
im B-Plan eine entsprechende Fest-
setzung erfolgen oder die Fläche für 
die öffentlichen Stellplätze sollte ein-
gegrenzt werden. 
 

 
Wird berücksichtigt 
 
Die redaktionelle Korrektur wird vorge-
nommen. Die Fläche der öffentlichen 
Stellplätze wird in der Planzeichnung 
analog der Darstellung zum Vorhaben- 
und Erschließungsplan eingegrenzt. 
Die verbleibende Fläche wird als öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche dar-
gestellt. 
 

X  
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Es sind keine zusätzlichen Belange dieser Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, Fachbereiche bekannt, die für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von Bedeutung 
sind und entscheidenden Einfluss auf die Weiterbearbeitung haben könnten. 
  

I-20a. 

FB Umwelt 
Untere Naturschutzbehörde,  
Untere Wasserbehörde,  
Untere Bodenschutzbehörde 
 
Stellungnahme vom 08.02.2017 

 

  

 

 
keine Einwände und Hinweise 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I-20b. 

FB Umwelt 
Untere Immissionsschutzbehörde 
 
Stellungnahme vom 08.02.2017 

 

  

 

 
keine Einwände und Hinweise 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

I-20c. 

FB Umwelt 
Untere Abfallbehörde 
 
Stellungnahme vom 08.02.2017 

 

  

 

 
keine Einwände  
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht 
erforderlich. 
 

  

 

 
Hinweis, dass der 1. Absatz des Punk-
tes 7.5.5 (Abfallentsorgung) im Wort-
laut zu korrigieren ist 
 

 
Wird berücksichtigt 
Der Hinweis zum Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) ist redaktionell.  
Die redaktionelle Korrektur wird vorge-
nommen. 

X  

 

 
Hinweis, dass unter Punkt 7.5.5 Ab-
fallentsorgung - Wertstofferfassung 
hinzugefügt werden soll: 
Der Erschließungsträger verpflichtet 
sich zu einer Kostenbeteiligung an der 
Errichtung der Anlage (Anmerkung: 
gemeint ist der neue Glascontainer-
stellplatz). Zur Realisierung des Vor-
habens wird zwischen dem Erschlie-
ßungsträger und der Verwaltung eine 
gesonderte Vereinbarung geschlos-
sen. 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Im Bebauungsplan wird lediglich der 
neue Standort für die Glascontainer 
festgesetzt.  
Über eine evt. Kostenbeteiligung des 
Vorhabenträgers sind Gespräche zu 
führen und ggf. ist eine gesonderte 
Vereinbarung zu treffen.  
 

H 

 
 Fachbereiche/Dienstleistungszentren der Stadt 
 

I-21. 
FB Gesundheit 
 
Stellungnahme vom 16.01.2017 

 
  

 

 
keine Einwände und Hinweise 
 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist 
nicht erforderlich. 
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2.2  Öffentlichkeit 
  

 
lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Bürger 
Inhalt der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

II-1. 

 
Bürger 1 
 
Stellungnahme vom 13.01.2017 

 
 
 

 

  
 

 

 

 
Vorschlag, die nordöstliche Stellplatz-
gruppe an der Elsa-Brändström-Str. 
nach Süden zu verschieben, um die 
Versiegelungsfläche etwas zu minimie-
ren und den Bestand eines weiteren 
Baumes zu gewährleisten.  
Als weitere Möglichkeit zum Erhalt des 
Baumes wird die Auslassung einer 
Parkbucht vorgeschlagen. 
Allgemein wird dargestellt, dass es viel-
fältige Möglichkeiten zum Erhalt des 
Baumes gibt und somit eine geringfügi-
ge Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans indiziert sei, da Be-
standsbäume im Allgemeinen einen 
erheblich höheren ökologischen Wert 
aufweisen als durch Kompensations-
maßnahmen gesetzte Ersatzpflanzun-
gen. Ihr Erhalt sei zu gewährleisten.  
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus den 
dargelegten Gründen 

 
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung 
stellte die weitgehende Erhaltung des 
vorhandenen Baumbestandes eine 
wesentliche Prämisse dar. Die ange-
regte Verschiebung der Stellplätze 
nach Süden (und damit ihre Beibehal-
tung wie im Bestand) ist nicht möglich, 
weil die bisherige Zufahrt zu dem 
vorhandenen Parkplatz an der Elsa-
Brändström-Straße lediglich für Pkw 
ausgelegt ist.  
Da zukünftig die Lieferfahrzeuge über 
den Parkplatz zum Lebensmittelmarkt 
fahren, ist es erforderlich, den Zu-
fahrtsbereich so aufzuweiten, dass er 
von Lkw befahren werden kann.  
Um das Einbiegen der Fahrzeuge 
aus der Elsa-Brändström-Straße zu 
ermöglichen und im Einmündungsbe-
reich den Begegnungsfall Lkw/Pkw 
sicherzustellen, ist es erforderlich die 
Stellplätze nach Norden zu verschie-
ben und die Fahrgasse zu verbrei-
tern. 
Der Verzicht auf eine Parkbucht würde 
ebenfalls nicht dazu führen, dass der 
Baum erhalten werden kann, da der 
Neubau der Stellplätze unmittelbar 
neben dem Baum mit Sicherheit zu 
schwersten Schäden am Baum führen 
würde.  

 X 
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II-2. 

 
Bürger 2 
 
Stellungnahme vom 24.01.2017 

 
 
 

 

   

 

 
grundsätzliche Zustimmung 

 
Eine Abwägungsentscheidung ist 
nicht erforderlich. 

 

  

 

 
Frage, ob die im Quellenverzeichnis 
zum Schallgutachten aufgeführten Un-
terlagen dem aktuellen Stand entspre-
chen 

Ist bereits berücksichtigt  
 
Der Gutachter hat seinem Gutachten 
jeweils die aktuell gültige Fassung zu 
Grunde gelegt. 
 

✔  

 

 
Frage, warum nur eine Messung (am 
5. März 2012) an den bestehenden Ver-
flüssigern erfolgt ist 
Als Begründung wird die höhere Lärm-
belastung bei höheren Temperaturen 
aufgeführt. 
 

Wird nicht berücksichtigt aus den 
dargelegten Gründen 
Im Rahmen der Erarbeitung des 
Schallgutachtens wurde die Ge-
räuschimmissionen durch den Be-
trieb des jetzigen Lebensmittelmark-
tes zu Vergleichszwecken unter-
sucht. Eine Eingangsgröße für diese 
Berechnung bilden die Schallemissi-
onen an den Verflüssigern südwest-
lich des Marktgebäudes im Bereich 
der Lieferzone, zu denen der 
EDEKA-MIHA keine Angaben vorla-
gen. Daher wurden durch den Gut-
achter Schallpegelmessungen an 
den Verflüssigern durchgeführt. Auf 
Basis dieser Messungen wurde für 
die Verflüssiger ein Schallleistungs-
pegel von LWA = 88 dB(A) ermittelt. 
Weitere Messungen waren aus fach-
licher Sicht nicht erforderlich. 
Für die vorliegende Planung ist die 
Frage nicht relevant, da die Emissio-
nen des derzeitigen Gebäudes ledig-
lich für Vergleichszwecke herange-
zogen werden. Sie belegen die Ver-
besserung der Lärmsituation im Er-
gebnis der Planung. 
 

 X 

 

 
Es wird dargestellt, dass ein Wider-
spruch bestünde, zwischen der Angabe  
von EDEKA zu den Schallleistungspe-
geln der Verflüssiger (70 dB) und den 
vom Gutachter auf der Grundlage seiner 
Messung rückgerechneten Pegel von 
88 dB. Daraus wird geschlussfolgert, 
dass sich die ermittelten Beurteilungs-
pegel an mehreren Immissionspunkten 
ändern würden. 
 

Wird nicht berücksichtigt aus den 
dargelegten Gründen 
 

Es handelt sich hierbei um ein Miss-
verständnis des Einwenders: 
Der erste Wert bezieht sich auf den 
Bestand und der zweite auf die Pla-
nung, d. h. die für den Neubau vor-
gesehenen Verflüssiger arbeiten 
wesentlich leiser und somit sind 
auch die ermittelten Beurteilungspe-
gel korrekt. 
 

 X 
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Aufgrund der derzeitigen Überschreitung 
der Immissionsrichtwerte für allgemeine 
Wohngebiete wird eine größere Beto-
nung der schalltechnischen Vorsorge 
bei der Realisierung des Ersatzneubaus 
gefordert und die Frage gestellt, ob es 
mit der Baugenehmigung eine abschlie-
ßende Schalluntersuchung geben wird. 
 

Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Das Baugenehmigungsverfahren ist 
ein separates Verfahren. Bestandteil 
der Antragsunterlagen ist auch ein 
Schallgutachten auf Grundlage der 
dann vorliegenden Hochbauplanung. 
 

H 

 

 
Im noch ausstehenden Durchführungs-
vertrag zwischen der Stadt Halle und 
dem Vorhabenträger müssen nach Auf-
fassung des Einwenders die vom 
Schallgutachten auf Seite 25, Pkt. 10 
angeführten Maßnahmen und folgende, 
zusätzliche Anträge unbedingt nach-
prüfbar festgeschrieben werden: 

- Belieferung nur zwischen 7.00 Uhr 
und 20.00 Uhr 

- Gewährleistung der Zufahrt und Aus-
fahrt über die Elsa-Brändström-Straße 

- Verschließung der Ausfahrt Flieder-
weg durch den Poller 

- Entladen ausschließlich bei geschlos-
senem Rolltor 

- Entsorgung des Mülls und Tausch des 
Papierpressbehälters innerhalb der 
Belieferungszeiten 

- Festlegung und Abschirmung des 
Standortes der Mülltonnen 

 

Ist bereits berücksichtigt  
 
Die Problematik des Schallschutzes 
wurde in die Planung eingestellt.  
Die empfohlenen baulichen Maß-
nahmen (Zu- und Ausfahrt über die 
Elsa-Brändström-Str., Verschließen 
der Ausfahrt Fliederweg durch Pol-
ler) werden im Plan 2 zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan 
(Vorhaben- und Erschließungsplan) 
dargestellt und unter Pkt. 7.3.1 der 
Begründung erörtert. 
Die im Schallgutachten genannten 
Anforderungen an den Schallschutz 
des geplanten Marktes werden über 
den abgeschlossenen Durchfüh-
rungsvertrag gesichert. 
Die weiteren genannten Sachverhal-
te sind im Baugenehmigungsverfah-
ren relevant. 
Das Baugenehmigungsverfahren ist 
ein separates Verfahren. Bestandteil 
der Antragsunterlagen ist auch ein 
Schallgutachten auf Grundlage der 
dann vorliegenden Hochbauplanung. 
Die darin festgelegten Maßnahmen 
sind umzusetzen. 

✔  
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Bei der Baugenehmigung und Bau-
durchführung der Lieferzone ist beson-
ders auf schalldämmende Materialien 
und Abdichtungen zu achten. 
Die Baugenehmigung muss die Auflage 
enthalten, dass die empfohlenen organi-
satorischen Maßnahmen eingehalten 
werden. 

Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Aufgrund der fehlenden Rechts-
grundlage können organisatorische 
Maßnahmen zum Schallschutz nicht 
im Bebauungsplan festgesetzt wer-
den.  
Die empfohlenen baulichen Maß-
nahmen zur Einhausung der Liefer-
zone werden im Plan 2 zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan (Vor-
haben- und Erschließungsplan) dar-
gestellt. 
Die im Schallgutachten genannten 
Anforderungen an den Schallschutz 
des geplanten Marktes werden über 
den abgeschlossenen Durchfüh-
rungsvertrag gesichert. 
Das Baugenehmigungsverfahren, auf 
das der Einwender in seiner Anre-
gung Bezug nimmt, ist ein separates 
Verfahren. Auch in die Baugenehmi-
gung können Regelungen zum 
Schallschutz aufgenommen werden. 

H 

 

 
Es wird die Frage gestellt, wie die Belüf-
tung der eingehausten Anlieferzone 
erfolgt. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Die Klärung dieses Details erfolgt im 
Rahmen der Objektplanung für den 
neuen Baukörper.  

H 

 

 
Hinweis, dass in der Tabelle 2 auf Seite 
14 des Schallgutachtens beim IO 7 
(Fliederweg 49) nur die Nordfassade mit 
der Nutzung Wohnen angeführt wird; die 
Ostfassade gehört in allen 3 Geschos-
sen aber auch dazu, hier liegen Wohn-, 
Schlaf- und Kinderzimmer, insgesamt 8 
Fassadenfenster und 2 Dachflächen-
fenster. 

 
Wird nicht berücksichtigt aus den 
dargelegten Gründen 
 

Im Gutachten werden in Übereinstim-
mung mit den geltenden Vorschriften 
die maßgeblichen Immissionsorte 
betrachtet. 
Der maßgebliche Immissionsort ist 
der Ort, an welchem der von einer 
Anlage verursachte Lärm beurteilt 
wird. Vorliegend wurde das maß-
gebende, also das vom Lärm des 
Lebensmittelmarktes am stärksten 
betroffene, Wohnraumfenster be-
trachtet. 

 X 
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Es wird gefordert, dass die Einhausung 
der Lieferzone als Lärmschutzwand mit 
entsprechender Höhe ausgeführt wird 
(mindestens Höhe Traufkante Dach der 
Einhausung und Verlängerung bis zur 
Fluchtlinie der Bebauung Fliederweg, 
evtl. mit einer Abstufung aus gestalteri-
schen Gründen). Weiter wird die Einbe-
ziehung und Verlängerung in die Ein-
hausung, also das Anbringen einer Be-
dachung gefordert. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Das Baugenehmigungsverfahren ist 
ein separates Verfahren. Bestandteil 
der Antragsunterlagen ist auch ein 
Schallgutachten auf Grundlage der 
dann vorliegenden Hochbauplanung. 
Die darin festgelegten Maßnahmen 
sind umzusetzen. 
Über die Vereinbarungen im Durch-
führungsvertrag zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Einkaufs-
zentrum Vogelweide“ ist gesichert, 
dass die erforderlichen Schall-
schutzmaßnahmen bei der Umset-
zung des Vorhabens eingehalten 
werden. 
 

H 

 

 
Es wird eine Abschirmung des Verflüs-
sigers gefordert, die auch die Funktion 
eines Sonnenschutzes hätte. 
Sofern eine einseitige Öffnung zur Zu-
führung von Frischluft notwendig sei, 
wäre nach Auffassung des Einwenders 
eine Öffnung nach Osten, also zur freien 
Fläche zur Elsa-Brändström-Str. hin, 
sinnvoller. 
 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 
 
Das Baugenehmigungsverfahren ist 
ein separates Verfahren. Bestandteil 
der Antragsunterlagen ist auch ein 
Schallgutachten auf Grundlage der 
dann vorliegenden Hochbauplanung. 
Die darin festgelegten Maßnahmen 
sind umzusetzen. 
Über die Vereinbarungen im Durch-
führungsvertrag zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Einkaufs-
zentrum Vogelweide“ ist gesichert, 
dass die erforderlichen Schall-
schutzmaßnahmen bei der Umset-
zung des Vorhabens eingehalten 
werden. 
 
 

H 
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II-3. 

 
Bürger 3 
 
Stellungnahme vom 30.01.2017 

 
 
 

 

   

 

1. Auf Seite 16 im ersten Absatz ist 

die Rede von einem anteiligen Er-

werb des Flurstücks 34/94 durch 

EDEKA. Auf Seite 25 letzter Ab-

satz wird dies unterschlagen. Es 

wird gefragt, an welcher Stelle 

dieses Teilstück 34/94 eigentlich 

liegt. 

 

 
Ist bereits berücksichtigt  

Die Fläche liegt südlich des beste-

henden Marktes (bisher öffentliche 

Stellplätze). Die Teilfläche des Flur-

stücks 34/94 wurde inzwischen von 

EDEKA erworben. 

 

✔  

 

2. Das Rangieren der z.T. mit An-

hänger kommenden LKW auf der 

dafür vorgesehenen Fläche (Ver-

kehrsraum) erscheint dem Einwen-

der sehr fragwürdig. Er fragt, ob die 

Ausfahrt doch zum Fliederweg wie-

der geöffnet sein soll - nicht nur für 

Feuerwehr und Rettungsdienste.  

 

 

 
Ist bereits berücksichtigt  

Die Befürchtungen sind nicht ge-

rechtfertigt. Die Rangiervorgänge 

wurden anhand von Schleppkurven 

geprüft. Die Flächen für die Ran-

giervorgänge sind ausreichend be-

messen, um das Rangieren prob-

lemlos zu ermöglichen. 

Es ist erklärtes Ziel der Planung 

keinen Lieferverkehr über den  

Fliederweg zuzulassen, um die 

Wohnruhe für die Anwohner zu 

gewährleisten.  

✔  

 

Es wird außerdem gefragt, wer die Be-

rechtigung zum Versenken für die vor-

gesehenen Poller hat. 

 

 

Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 

Der berechtigte Personenkreis ist 

außerhalb des Verfahrens zu  

klären. 

 

H 
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3. Seite 35 – Es wird gefragt, warum 

die Ostseite des Gebäudes Flieder-

weg 49 als Referenzort (Nr. 7) ge-

wählt wurde. Aus Sicht des Einwen-

ders ist die Seite in Richtung Nor-

den ebenso interessant (dort sind 

Fenster zum Wohn-, Schlafbereich, 

dagegen bei den Referenzpunkten 

8 und 9 keine Fenster, sondern 

Mauerwerk!) 

 

 
Ist bereits berücksichtigt  

Die Abbildung 5 gibt die Lage der 

Immissionsorte nicht ganz genau 

wieder, sondern stellt nur auf die 

Adresse ab. Die jeweils vom Gut-

achter betrachtete Fassade ist Ta-

belle 2 zu entnehmen.  

Demnach wurde beim Immissions-

ort – wie angeregt – die Nordfassa-

de als maßgeblicher Immissionsort 

betrachtet. Ebenso wurde bei dem 

Immissionsort 8 nicht der fensterlo-

se Giebel, sondern die Ost- und 

Westfassade für die Beurteilung 

herangezogen.  

Beim Immissionsort 9 weist der 

Giebel Öffnungen auf (Balkon mit 

Fenster). Dieser wurde betrachtet. 

 

✔  

 

4. Die in Absatz 3 auf Seite 27 ge-

nannte Zeit von Zufahrten des Lie-

ferverkehrs (7 bis 20 Uhr) wird 

schon in der Vergangenheit über-

schritten, ist damit auch für die Zu-

kunft nicht realistisch. Insbesondere 

finden bis zum heutigen Tag stets 

am Sonntag (zwischen 17 und 20 

Uhr) Anlieferungen statt. Es wird 

gefragt, ob diese in Zukunft kontrol-

liert unterbleiben werden. 

 

Ist bereits berücksichtigt  

 

Der Vorhabenträger hat sich mit 

Unterzeichnung des Durchfüh-

rungsvertrages verpflichtet, die im 

Schallgutachten als organisatori-

sche Maßnahme geforderten Liefer-

zeiten einzuhalten.  

 

✔  

 

5. Hinweis des Einwenders zur Seite 

19 (der Begründung): auf dem Flur-

stück 34/50 wurden letzten Jahres 

Fernwärmeleitungen verlegt. Das 

sollte – nach Auffassung des Ein-

wenders – bekannt sein. 

 

 
Ist bereits berücksichtigt  

Bestandsunterlagen zu den neu 

verlegten Fernwärmeleitungen wur-

den von der EVH im Rahmen der 

Behördenbeteiligung übergeben. 

Sie wurden nachrichtlich in der Sat-

zungsfassung des Bebauungsplans 

dargestellt, was keine Auswirkun-

gen auf die Festsetzungen des Be-

bauungsplans hat. 

 

✔  
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6. Aus dem Schallschutzgutachten des 

TÜV Nord, Anhang A 1.3 geht her-

vor, dass Schallquellen die Zuluft- 

und die Abluftkanäle und die Ver-

flüssigeranlage sind. Es wird ge-

fragt, wie diese eigentlich schall-

schutztechnisch behandelt werden 

und angeregt, sie in allen Himmels-

richtungen emissionsmäßig um-

schließen.  

Der Einwender hat dazu keine ver-

bindlichen Angaben gefunden. 

 

 
Ist bereits berücksichtigt  

Eine Abschirmung des Verflüssigers 

ist vorgesehen. Dazu wird im Be-

reich des Verflüssigers die westli-

che Wand auf 7 m erhöht. In nördli-

cher und östlicher Richtung erfolgt 

eine Abschirmung durch das Trep-

penhaus des Marktgebäudes bzw. 

durch das Marktgebäude (vgl. 

Schallgutachten Seite 21).  

Die Einhaltung der Schallleistungs-

pegel der haustechnischen Anlagen 

wurde vom Gutachter als Anforde-

rung an den Schallschutz des ge-

planten Marktes genannt, als Vo-

raussetzung, dass die Berech-

nungsergebnisse zutreffen (bzw. 

ermittelten Beurteilungspegel auf-

grund des gewählten konservativen 

Ansatzes unterschritten werden. 

Der Vorhabenträger hat sich mit 

Unterzeichnung des Durchfüh-

rungsvertrages verpflichtet, die im 

Schallgutachten genannten Schall-

leistungspegel der haustechnischen 

Anlagen einzuhalten. 

 

 

✔  

 

7. Das größte Ärgernis ist aus Sicht 

des Einwenders der Rangierverkehr 

beim rückwärtigen Zugang zu der 

an sich sehr zu begrüßenden Ein-

hausung des Entladebereichs. 

Wusste eigentlich der Gutachter, 

dass 40- Tonner Preßluft-Bremsen 

haben, die beim Rangierverkehr 

enormen Lärm erzeugen.  

Der Einwender fordert mit allem 

Nachdruck, dass die in der Anlage 

A 1.3 des Schallschutzgutachtens 

skizzierte Wand (auch auf der West-

Ansicht zu sehen) deutlich verlän-

gert wird. Dort befindet sich jetzt ei-

ne ca. 2 m hohe Umfriedung des 

Grundstücks. 

 

Ist bereits berücksichtigt  

 

Der Gutachter hat das Entspan-

nungsgeräusch des Bremsluftsys-

tems berücksichtigt. Als Geräusch-

spitzen wurden dabei Werte von 

108 dB(A) als kurzzeitige Geräusch-

spitzen in die Berechnung einge-

stellt (vgl. Schallgutachten Seite 17, 

23/24). Somit erfolgte die Ausei-

nandersetzung mit der vom Ein-

wender genannten Problematik im 

Planungsprozess. 

 

 

✔  
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8. Zu dem bestehenden Servicepunkt 

(Geldautomat und Belegdrucker) 

der Saalesparkasse hat der Ein-

wender keine Angaben gefunden. 

Er fragt, ob der zukünftig entfallen 

soll? 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Plan-
verfahrens 

Die Entscheidung, ob wieder ein 

Servicepunkt in das Gebäude des 

Lebensmittelmarktes integriert wer-

den soll, liegt beim Vorhabenträger.  

 

H 


